
Ein Unternehmen der
Stadtwerke Schwerte Gruppe

1. Preissystem

Kinder1 und Jugendliche, Ermäßigt2 Tageskarte Kurzzeitschwimmer3

Einzelkarte 2,40 € 2,10 €

10er-Karte 21,60 € 19,00 €

25er-Karte 48,00 € 42,00 €

Wintersaisonkarte Gültig: Sept. bis April 126,00 € 110,00 €

Sommersaisonkarte Gültig: Mai bis August 50,40 € 45,00 €

Erwachsene ab 18 Jahre

Einzelkarte 4,00 € 3,50 €

10er-Karte 36,00 € 31,50 €

25er-Karte 80,00 € 70,00 €

Wintersaisonkarte Gültig: Sept. bis April 210,00 € 184,00 €

Sommersaisonkarte Gültig: Mai bis August 84,00 € 74,00 €

Familien4

Einzelkarte 12,00 € 11,00 €

10er-Karte 104,00 € 92,00 €

25er-Karte 218,00 € 190,00 €

1) 6 bis 18 Jahre, Kinder bis sechs Jahre in Begleitung eines Erwachsenen haben freien Eintritt!
2) Ermäßigte Eintrittspreise gelten für Schüler ab 18 Jahre, Studenten und Behinderte ab 50 Prozent, mit entsprechendem Nachweis. 
3)  Montags bis freitags 6.00 bis 8.00 Uhr, montags bis donnerstags 13.00 bis 14.55 Uhr, Mittwochs ab 19.45 Uhr, samstags ab 16.45 Uhr  

und sonn- und feiertags ab 15.45 Uhr gelten die Kurzzeitschwimmer-Eintrittspreise.
4) Zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder (6 bis 18 Jahre)

2. Veranstaltungen im Stadtbad
Bei Schwimmsportveranstaltungen beträgt die Benutzungsgebühr inklusive Kostenbeitrag 50,00 Euro zuzüglich Personalkosten.

3. Badbenutzung durch ortsansässige Schulen und Vereine
Die Stadt Schwerte hat für die ortsansässigen Schulen und schwimmsporttreibenden Vereine je Teilnehmer am Schul- und  
Vereinsschwimmen die ermäßigten Entgelte für Einzelkarten bei Kindern und Jugendlichen mit 1,00 Euro und bei Erwachsenen 
über 18 Jahren mit 3,00 Euro zu entrichten, da bei dieser Nutzung keine Schwimmaufsicht und Kassenkraft erforderlich ist.

4. Inkrafttreten
Diese Entgeltordnung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.
Die bisherige Entgeltordnung für das Stadtbad verliert von diesem Tage an ihre Gültigkeit.

Sebastian Kirchmann
Geschäftsführer 

Stadtwerke Schwerte GmbH

Entgeltordnung für das Stadtbad Schwerte
Gültig ab 1. Januar 2018
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